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Auftrag 
Der Gemeinderat wird beauftragt, dem Stadtrat eine Vorlage zur Änderung der 
Gemeindeordnung (Art. 5a) und ein Reglement zur Bekämpfung von Diskriminierung zur Be-
schlussfassung zu unterbreiten: 

Gemeindeordnung der Stadt Bern 
Art. 5a Schutz vor Diskriminierung und Förderung der Teilhabe 
1 Die Stadt setzt sich für die rechtliche und tatsächliche Verwirklichung der völker- und verfas-
sungsrechtlichen Diskriminierungsverbote ein.
2 Sie schafft Rahmenbedingungen, welche die Gleichstellung, Inklusion, Teilhabe und eine Kultur 
der Wertschätzung und Vielfalt fördern, die es Menschen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben 
chancengleich und selbstbestimmt teilzunehmen.
3 In einem Reglement zur Bekämpfung von Diskriminierung und Förderung der Teilhabe sieht sie 
die dafür notwendigen Massnahmen vor und stellt für die Umsetzung zusätzliche finanzielle, perso-
nelle und fachliche Mittel sicher.

Reglement zur Bekämpfung von Diskriminierung und Förderung der Teilhabe 
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 Zweck 
1 Dieses Reglement bezweckt die rechtliche und tatsächliche Verwirklichung der Gleichstellung 
aller Personen und soll Diskriminierung verhindern, verringern und beseitigen.
2 Es setzt Rahmenbedingungen, welche die Teilhabe und eine Kultur der Wertschätzung von Viel-
falt fördern, die es Menschen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben chancengleich teilzuneh-
men.
3 Der Gemeinderat regelt die Details zu diesem Reglement in einer Verordnung.
Art. 2 Begriffe 
1 Jede Diskriminierung ist verboten wie aufgrund des fehlenden Anwesenheitsrechts, des Aufent-
haltstitels, der sozialen Stellung und Armut, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der 
Schwangerschaft, der Elternschaft, des Zivilstandes, der ethnischen Herkunft, einer rassistischen 
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oder antisemitischen Zuschreibung, der Religion, Weltanschauung und politischen Überzeugung, 
der Sprache, einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung, einer genetischen Disposition, des 
Lebensalters und der Zugehörigkeit zu einer Generation, des Körpergewichts und der reisenden 
Lebensweise und weiterer Diskriminierungskategorien.
2 Eine Diskriminierung geht mit einer asymmetrischen Verteilung von kulturellen, sozialen, politi-
schen oder ökonomischen Mitteln zuungunsten der betroffenen Gruppen einher und manifestiert 
sich auf strukturelle, institutionelle und individuelle Weise: 

a. Eine strukturelle Diskriminierung zeigt sich in geschriebenen und ungeschriebenen Normen 
und Werten, die Menschen stigmatisieren und ihre Selbstbestimmung und Teilhabe beein-
trächtigen. 

b. Eine institutionelle Diskriminierung liegt vor, wenn eine Herabsetzung oder ein anderweitiger 
Nachteil im Sinne von Artikel 4 dieses Reglements auf Regeln, Aufbau, Abläufe und Prozes-
se einer Organisation zurückzuführen ist. 

c. Eine individuelle Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person eine Herabsetzung 
d. oder einen anderweitigen Nachteil im Sinne von Artikel 4 dieses Reglements erfährt

3 Gleichstellung bedeutet, dass die Interessen, Bedürfnisse und Prioritäten unterschiedlicher Grup-
pen unter Anerkennung ihrer Vielfalt gleichermassen berücksichtigt werden. 
4 Unter Teilhabe wird der diskriminierungsfreie und gleichwertige Zugang zu kulturellen, sozialen, 
politischen und ökonomischen Mitteln verstanden.
5 Mit einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt ist eine gesellschaftlich mehrheitlich verbreitete 
Vorstellung verbunden, die Menschen unabhängig von tatsächlichen oder zugeschriebenen Unter-
schieden ihrer Persönlichkeit gleiche Rechte und Anerkennung zugesteht. 
Art. 3 Geltungsbereich 
1 Das Reglement gilt für: 

a. alle, die staatliche Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Stadt wahrnehmen;
b. öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen im Rahmen der Ausübung 

staatlicher Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Stadt sowie im Rahmen von Aktivitäten 
nach Obligationenrecht;

2 Soweit die Stadt unmittelbar oder mittelbar Mehrheitsbeteiligungen an juristischen Personen des 
Privatrechts hält oder erwirbt, stellt sie sicher, dass die Regelungen dieses Reglements auch von 
diesen angewendet werden. Soweit sie Minderheitsbeteiligungen an juristischen Personen des 
Privatrechts hält oder erwirbt, wirkt sie darauf hin, dass die Regelungen dieses Reglements ange-
wendet werden.
3 Dieses Reglement steht weitergehenden gesetzlich geregelten Verboten der Diskriminierung und 
Benachteiligung oder Geboten der Gleichbehandlung und zu ihrer Um- und Durchsetzung beste-
henden Vorschriften nicht entgegen.

2. Abschnitt: Verletzungen des Diskriminierungsverbotes
Art. 4 Formen der Diskriminierung 
1 Eine unmittelbare (direkte) Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person oder Gruppe wegen eines 
oder mehrerer der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Gründe eine weniger günstige Behandlung als 
eine Person in einer vergleichbaren Situation oder eine anderweitige Herabsetzung erfährt, erfah-
ren hat oder erfahren würde und diese nicht nach Artikel 5 gerechtfertigt ist. Eine unmittelbare Dis-
kriminierung liegt ebenfalls vor, wenn die Person, die die Benachteiligung oder Herabsetzung be-
geht, das Vorliegen eines oder mehrerer der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Gründe nur annimmt. 
2 Eine mittelbare (indirekte) Diskriminierung liegt vor, wenn Vorschriften, Kriterien oder Verfahren, 
die nicht an einen in Artikel 2 Absatz 1 genannten Grund anknüpfen, eine Person oder Gruppen 
wegen eines oder mehrerer der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Gründe gegenüber anderen Perso-
nen in besonderer Weise benachteiligen oder in ihrer Person herabsetzen, es sei denn, die betref-
fenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind nach Artikel 5 gerechtfertigt. 
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3 Die Verweigerung einer angemessenen Vorkehrung ist eine Diskriminierung, wenn dadurch eine 
notwendige und geeignete Änderung und Anpassung verweigert wird, die keine unverhältnismässi-
ge Belastung darstellt und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich ist, vorgenommen 
wird, um zu gewährleisten, dass Menschen aufgrund eines oder mehrerer der in Artikel 2 Absatz 1 
genannten Gründen rechtliche Ansprüche geniessen oder ausüben können. 
4 Eine Diskriminierung im Sinne der Absätze 1-3 liegt auch vor: 

a. wenn sie assoziiert erfolgt, indem eine Person oder eine Gruppe eine weniger günstige Be-
handlung erfährt, weil eine mit ihr familiär, persönlich, beruflich oder anderweitig nahe ver-
bundene Person tatsächlich oder zugeschrieben Trägerin eines oder mehrerer der in Artikel 
2 Absatz 1 genannten Merkmale ist. 

b. durch Anweisung, insbesondere wenn jemand eine Person oder Gruppe zu einem Verhalten 
bestimmt, das eine andere Person wegen eines oder mehrerer der in Artikel 2 Absatz 1 ge-
nannten Gründe diskriminiert oder diskriminieren kann. 

c. durch Unterlassen, das eine Diskriminierung nicht beendet oder zu einer Diskriminierung 
führt, sofern eine gesetzliche oder berufs- und branchenethische Pflicht zum Tätigwerden 
besteht. 

Art. 5 Rechtfertigung von Ungleichbehandlung 
1 Eine Ungleichbehandlung aufgrund eines oder mehrerer der in Artikel 2 Absatz 1 genannten 
Gründe ist nur durch eine qualifizierte Begründung gerechtfertigt, wenn sie durch ein rechtmässi-
ges Ziel sachlich begründet und verhältnismässig ist. 
2 Eine Ungleichbehandlung ist auch gerechtfertigt, wenn durch geeignete und angemessene Mass-
nahmen bestehende Nachteile strukturell benachteiligter Personen wegen eines oder mehrerer der 
in Artikel 2 Absatz 1 genannten Gründe verhindert oder ausgeglichen werden sollen (positive 
Massnahmen). 
3 Erfolgt eine Ungleichbehandlung wegen mehrerer in Artikel 2 Absatz 1 erwähnten Gründe (mehr-
dimensionale Diskriminierung) wie z.B. als Mehrfachdiskriminierung oder aufgrund des Zusammen-
wirkens mehrerer Gründe (intersektionale Diskriminierung), ist diese nur gerechtfertigt, wenn sich 
die Rechtfertigung auf alle Gründe erstreckt, derentwegen die Ungleichbehandlung erfolgt. 
Art. 6 Verbot von Rachemassnahmen 
1 Eine Ungleichbehandlung wegen der Inanspruchnahme von Rechten dieses Reglements oder 
wegen der Weigerung, eine gegen dieses Reglement verstossende Anweisung auszuführen, ist 
verboten. Gleiches gilt für die Benachteiligung einer Person, die eine andere Person hierbei unter-
stützt oder als Zeug*in aussagt. 
2 Die Zurückweisung oder Duldung diskriminierender Verhaltensweisen durch die betroffene Per-
son darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden, die diese Person be-
rührt. 

3. Abschnitt: Durchsetzung des Diskriminierungsverbotes Art. 7 Rechtsansprüche und 
Rechtspflege 
1 Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 4 bis und mit 6 durch eine städtische Behörde 
betroffen ist oder wem eine solche droht, kann sich gestützt auf das geltende Recht auf dem or-
dentlichen Rechtsweg zur Wehr setzen und beantragen: 

a. eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen; 
b. eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen; 
c. eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt; 
d. ihm*ihr gegenüber den durch die Diskriminierung entstandenen materiellen Schaden durch 

den*die Schädiger*in zu ersetzen; 
e. ihm*ihr gegenüber den durch die Diskriminierung entstandenen immateriellen Schaden 

durch Geld oder in anderweitiger Form wiedergutzumachen. 
2 Wer eine Verletzung einer Diskriminierung geltend macht, hat Anspruch auf die beschwerdefähi-
ge Verfügung: 
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a. Verfügungen untergeordneter Organisationseinheiten unterliegen der Beschwerde an die Di-
rektion, sofern gegen deren Entscheid Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsstatthalter-
amt erhoben werden kann. 

b. Schreibt das kantonale Recht eine Möglichkeit zur Einsprache vor, ist die gemeindeinterne 
Beschwerde gegen den Entscheid der Einsprache ausgeschlossen. 

c. Bei Verfügungen auf dem Gebiet der behördlichen Einzelfallhilfe an Bedürftige ist das ge-
meindeinterne Rechtsmittel ausgeschlossen. 

3 Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege. 
Das gemeindeinterne Beschwerdeverfahren ist kostenlos. 
Art. 8 Ombudsstelle 
Ausserdem steht jeder Person, die von einer Diskriminierung im Sinne von Artikel 4-6 betroffen ist 
oder der eine solche droht der Weg an die städtische Ombudsstelle offen. 
Art. 9 Untersuchung von Amtes wegen 
Besteht der Anschein, dass eine Organisation im Sinne von Artikel 3 Absätze 1 und 2 eine Diskri-
minierung begeht, ist der Gemeinderat berechtigt, von sich aus eine Untersuchung einzuleiten und 
Massnahmen zu ergreifen. Handelt es sich um eine Diskriminierung, die wiederholt erfolgt, ist der 
Gemeinderat verpflichtet, eine Untersuchung einzuleiten und Massnahmen zu ergreifen. 

4. Abschnitt: Verpflichtungen zur Beseitigung und Verhinderung struktureller Diskriminie-
rung 
Art. 10 Verhinderung und Beseitigung institutioneller Diskriminierung 
1 Die Verhinderung und Beseitigung jeder Form von Diskriminierung ist durchgängiges Leitprinzip 
bei allen Massnahmen der Stadt. Regeln, Aufbau, Abläufe und Prozesse gewährleisten, dass die 
Verwaltung ihre Leistungen im Sinne diese Reglements erbringen kann. 
2 Die Stadt sorgt insbesondere durch Fortbildung, Qualifizierungsmassnahmen sowie prozessorien-
tierte Entwicklung der Verwaltungsorganisation dafür, dass ihre Mitarbeitenden die rechtlichen 
Grundlagen kennen und sie über die praktischen Hilfestellungen verfügen, die zur Umsetzung die-
ses Reglements notwendig sind. 
3 Ausserdem sorgt die Stadt mittels administrativer und rechtlicher Massnahmen, dass das Diskri-
minierungsverbot auch im privaten Handeln angemessen Wirksamkeit entfaltet. Zur Umsetzung 
nutzt sie unter anderem polizei-, beschaffungs-, subventions- und konzessionsrechtliche Instru-
mente. 
Art. 11 Programme und Förderung von Nichtdiskriminierung und Vielfalt 
1 Die Stadt ist verpflichtet, Programme mit thematischen Schwerpunkten zur Förderung einer Kultur 
der Nichtdiskriminierung, Wertschätzung und Vielfalt durchzuführen. Zur Umsetzung nutzt sie un-
terschiedliche Strategien, Ansätze und Formate wie insbesondere die Vermittlung von Informatio-
nen, Sensibilisierung, Förderung der Erinnerungskultur und Beratung. 
2 Die Stadt gewährt gemeinnützigen privaten Organisationen finanzielle und fachliche Unterstüt-
zung für Projekte zur Bekämpfung von Diskriminierung und Förderung der Vielfalt. 
Art. 12 Schutz vor algorithmischer Diskriminierung 
Der Gemeinderat sorgt im Rahmen seiner Zuständigkeit mit allen erforderlichen rechtlichen und 
administrativen Mitteln dafür, dass der Einsatz von Systemen der Künstlichen Intelligenz und algo-
rithmische Systeme nicht zu einer Diskriminierung führt. 

5. Abschnitt: Institutionelle Vorkehrungen 
Art. 13 Fachstelle zur Bekämpfung von Diskriminierung 
1 In der Präsidialdirektion wird eine Fachstelle zur Koordination der Bekämpfung von Diskriminie-
rung und Förderung der Teilhabe angesiedelt. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

a. die Sensibilisierung für die von Diskriminierung ausgehenden Gefahren;
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b. die Information der Organisationen im Sinne von Artikel 3 Absätze 1-2, juristischer Personen 
in privater Hand und der Bevölkerung über die rechtlichen Grundlagen zur Bekämpfung von 
Diskriminierung und Förderung der Teilhabe;

c. die Unterstützung der Organisationen im Sinne von Artikel 3 Absätze 1 und 2 bei der Umset-
zung der Massnahmen im Sinne von Artikel 10;

d. die Umsetzung der Programme und Förderung nach Artikel 11;
e. die Analyse und Untersuchungen im Bereich der Bekämpfung von Diskriminierung und För-

derung der Teilhabe;
f. die Koordination der Tätigkeiten der auf diesem Gebiet tätigen öffentlichen sowie privaten 

Einrichtungen;
g. die administrative Arbeit der Kommission für Diskriminierungs- und Teilhabefragen im Sinne 

von Artikel 14.
2 Die Fachstelle übernimmt die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Aufgaben subsidiär, wo keine 
anderweitigen Zuständigkeiten bestehen. Sie kooperiert eng insbesondere mit weiteren, in Diskri-
minierungs-, Teilhabe-, lnklusions- und Diversitätsfragen spezialisierte Fachstellen und unterstützt 
diese bei ihrer Arbeit. Hierzu leitet sie eine vom Gemeinderat eingerichtete verwaltungsinterne 
Fachkonferenz für Diskriminierungs- und Teilhabefragen. Zu den Aufgaben der Fachkonferenz 
gehören insbesondere: 

a. die Förderung einer städtischen Kultur der Vielfalt, Teilhabe und Inklusion;
b. die Bekämpfung mehrdimensionaler Diskriminierung;
c. die Bekämpfung neuer Formen der Diskriminierung wie z.B. algorithmische Diskriminierung;
d. die Vorbereitung des Berichts im Sinne von Artikel 17 dieses Reglements;
e. die Erarbeitung von Vorschlägen für Präventions- und Interventionsmassnahmen sowie 

Massnahmen zur Weiterentwicklung des Antidiskriminierungs- und Teilhaberecht und des-
sen Umsetzung;

f. die fachliche Unterstützung der Fachkommission im Sinn von Artikel 14.
Art. 14 Fachkommission für Diskriminierungs- und Teilhabefragen 
Der Gemeinderat setzt zusätzlich zu den bestehenden Fachkommissionen die Fachkommission für 
Diskriminierungs- und Teilhabefragen ein mit folgenden Aufgaben: 

a. Sie analysiert gesellschaftlich verbreitete und neue Formen von Diskriminierung und Teilha-
behindernissen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 dieses Reglements und erarbeitet dazu Vor-
schläge und Empfehlungen zu Massnahmen gegen Diskriminierung und zur Förderung der 
Teilhabe; 

b. sie bringt Fachwissen und Praxiserfahrung von Aussenstehenden ein; 
c. sie pflegt Kontakte zu Organisationen im Bereich der Bekämpfung von Diskriminierung und 

Förderung der Teilhabe; 
d. sie wirkt bei Geschäften zu Bekämpfung von Diskriminierung und Förderung der Teilhabe 

mit; 
e. sie analysiert möglichen Konflikte der Interessen des Diskriminierungsschutzes untereinan-

der und zwischen Interessen des Diskriminierungsschutzes und anderen öffentlichen Inter-
essen bei Gesetzgebungsvorhaben und wichtigen Verwaltungsprojekten. Sie macht Vor-
schläge zur Gewährleistung eines gerechten Ausgleichs dieser Interessen.

f. sie kann zuhanden der Behörden Anträge stellen; 
g. sie kann zu wichtigen Themen öffentlich Stellung beziehen. 

2 Stadtrat, Gemeinderat und Stadtverwaltung sind verpflichtet, die Fachkommission bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere ihr die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, 
damit sie ihre Aufgaben nach Absatz 1 dieses Artikels effektiv ausüben kann. 
Art. 15 Unabhängige Anlaufstelle gegen Diskriminierung 
1 Der Gemeinderat stellt sicher, dass Menschen, die aufgrund von Diskriminierung Rat benötigen, 
sich an eine unabhängige Anlaufstelle wenden können. 
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2 Die Anlaufstelle ergänzt das bestehende Angebot rechtlicher und psychosozialer Beratung sowie 
der Fach- und Projektberatung. 

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
Art. 16 Änderungen bisherigen Rechts 
Die Änderungen bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt. 
Art. 17 Übersetzung 
Der Gemeinderat sorgt dafür, dass dieses Reglement, weiterführende Regelungen sowie das zu 
ihrer Umsetzung notwendige allgemein zugängliche Informationsmaterial auf die am häufigsten 
gesprochenen Sprachen in der Berner Bevölkerung und in leichter Sprache zur Verfügung stehen. 
Art. 18 Evaluation dieses Reglements 
1 Der Gemeinderat sorgt für die Evaluation der Wirksamkeit dieses Reglements. 
2 Er legt dem Stadtrat den ersten Evaluationsbericht spätestens 5 Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Reglements vor und danach alle 4 Jahre. 

Begründung 
Die Um- und Durchsetzung des Diskriminierungsverbotes ist ein zentraler Pfeiler des demokrati-
schen Rechtsstaates, stärkt den sozialen Zusammenhalt und fördert die Selbstbestimmung. Aktuell 
sind die Grundlagen im Berner Stadtrecht und in der Verwaltung ungenügend, um eine gerechte 
und den gesellschaftlichen Herausforderungen angemessene Umsetzung der Diskriminierungsver-
bote zu unterstützen, indem Diskriminierung verhindert, verringert und beseitigt wird. Zum Beispiel 
sind Armutsdiskriminierung, die Diskriminierung aufgrund der sozioökonomischen Situation sowie 
Diskriminierung aufgrund des Lebensalters noch zu wenig im Blick. Aber auch für sämtliche Grup-
pen übergreifende Probleme wie z.B. mehrdimensionale Diskriminierungen und Diskriminierung 
durch Künstliche Intelligenz, die zudem Risiken für neue Diskriminierungen und Stigmatisierungen 
bergen, gibt es noch keine angemessenen Lösungen. Mit der Anpassung der Gemeindeordnung 
sowie dem Erlasse eines Reglements zur Um- und Durchsetzung soll rechtlich gesichert werden, 
dass sämtliche Dimensionen, Formen und Bereiche der Diskriminierung vom Recht erfasst werde 
sowie institutionell-organisatorische Instrumente für ihre Bekämpfung und Früherkennung neuer 
Entwicklungen geschaffen werden. Auch soll damit unmissverständlich signalisiert werden, dass 
der umfassende Schutz aller Gruppen vor jeder Form von Diskriminierung zentraler Wert der Stadt 
ist. Mit einem spezialisierten Regelwerk zur Bekämpfung von Diskriminierung wird die Stadt Bern 
zum Vorbild für weitere Gemeinden im Kanton, den Kanton Bern sowie ausserkantonale Städte. In 
Zeiten, in denen die Demokratie global, national und regional massiv unter Druck ist, ist es von 
besonderer Bedeutung, Solidarität und Zusammenhalt durch einen gerechten Umgang mit Vielfalt 
und Differenz zu unterstützen. Daher wird im vorgeschlagenen Artikel zur Gemeindeordnung auch 
klar gemacht, dass ein Ausbau des Diskriminierungsschutzes nur funktionieren kann, wenn damit 
auch zusätzliche Mittel gesprochen werden. Mit dem im Vorstoss mitgelieferten Vorschlag für ein 
Umsetzungsreglement soll aufgezeigt werden, welche Elemente nach Ansicht der Motionärinnen 
darin enthalten sein sollten, um einen gerechten und effektiven rechtlichen Rahmen bieten zu kön-
nen.

Antwort des Gemeinderats

Ziel der Motion ist der Schutz vor Diskriminierung und die Förderung der Teilhabe. Dazu fordert sie 
einen neuen Artikel in der Gemeindeordnung und ein neues Reglement, um Diskriminierungen zu 
bekämpfen. Der Motionstext umfasst unter anderem auch ein «Muster-Reglement». Dazu ist zu 
bemerken, dass bei einer Motion der Gemeinderat beauftragt wird, dem Stadtrat den Entwurf zu 
einem Reglement zu unterbreiten (Art. 59 der Gemeindeordnung der Stadt Bern vom 3. Dezember 
1998 [GO; SSSB 101.1]). Das Muster-Reglement kann dem Gemeinderat damit zwar die Erwartun-
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gen der Motionär*innen aufzeigen; er ist jedoch bei einer Erheblicherklärung der Motion nicht ver-
pflichtet, Struktur, Formulierungen, Definitionen, Inhalte etc. des Erlasses zu übernehmen. Bei-
spiel-Artikel und -Reglement, wie sie in den Motionstext eingefügt sind, sind vielmehr als Anregun-
gen zu verstehen und auch bei Annahme der Motion für den Gemeinderat nicht verbindlich.

Das Muster-Reglement fordert unter anderem eine neue Antidiskriminierungsfachstelle, die in der 
Präsidialdirektion angesiedelt werden soll. Zudem soll eine Fachkommission für Diskriminierungs- 
und Teilhabefragen eingesetzt werden. Damit greift die Motion in die Zuständigkeit des Gemeinde-
rats ein, der für die Organisation der Verwaltungsaufgaben verantwortlich ist (Art. 100 Abs. 2 Bst. a 
GO). Soweit der Inhalt der vorliegenden Motion Bereiche betrifft, die in der Zuständigkeit des Ge-
meinderats liegen, kommt ihr der Charakter einer Richtlinie zu. Der Gemeinderat hat diesbezüglich 
einen relativ grossen Spielraum hinsichtlich des Grads der Zielerreichung, der einzusetzenden 
Mittel und der weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrags.

Der Gemeinderat bekennt sich zu einer vielfältigen städtischen Bevölkerung. Die gesellschaftliche, 
kulturelle und wirtschaftliche Teilhabe aller Berner*innen sowie der Diskriminierungsschutz sind 
ihm wichtige Anliegen. Er ist deshalb besorgt über die aktuellen politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen, dass marginalisierte Gruppen vermehrt von der Teilhabe und Grundrechten ausge-
schlossen werden und Diskriminierungen zunehmen. Er teilt denn auch das Ziel der Motionär*in-
nen, auf kommunaler Ebene den Diskriminierungsschutz weiter zu stärken und die Teilhabe margi-
nalisierter Gruppen zu fördern.

Der Diskriminierungsschutz in der Schweiz ist durch völkerrechtliche Verträge (insb. UNO-Men-
schenrechtsübereinkommen und Europäische Menschenrechtskonvention), Artikel 8 der Bundes-
verfassung vom 18. April 1999 der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101), sektorielle Ein-
zelgesetze (insb. Bundesgesetz vom 24. März 1995 für die Gleichstellung von Frau und Mann 
[Gleichstellungsgesetz; GlG; SR 151.1], Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Auslän-
derinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz AIG; SR 
142.20] und Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen [Behindertengleichstellungsgesetz; BehiG; SR 151.3]) sowie in 
der um die sexuelle Orientierung erweiterten Antirassismusstrafnorm (Art. 261bis des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 [SR 311.0]) geregelt. Ein einheitliches umfassen-
des Antidiskriminierungsgesetz kennt die Schweiz jedoch nicht. Auf Bundesebene gibt es deshalb 
bei der gesetzlichen Handhabe gegen Diskriminierungen aufgrund von Merkmalen wie Ge-
schlechtsidentität, Alter, Armut usw. Lücken. So gibt es Herausforderungen hinsichtlich der Be-
weislast der Opfer und der Anwendbarkeit der Verfassungs- und Gesetzesartikel – beispielsweise 
im Hinblick auf strukturelle Diskriminierungen. Der Zugang zu Information, Beratung und somit 
indirekt auch zu Rechtsmitteln ist nach Auffassung des Gemeinderats unzureichend. Auch inter-
sektionale Diskriminierungen sind durch Bundesrecht nur ungenügend abgedeckt. 

Völkerrecht und Bundesrecht nehmen auch Kantone und Gemeinden in die Pflicht, Diskriminierun-
gen abzubauen und Teilhabe zu ermöglichen. Kantone und Gemeinden können subsidiär weiterge-
hende gesetzliche Bestimmungen zum Diskriminierungsschutz erlassen. In der Stadt Bern gelten 
bereits heute in verschiedenen Bereichen rechtliche Bestimmungen, die weiter gehen als überge-
ordnetes Recht. Explizit in der Gemeindeordnung (GO) der Stadt Bern verankert sind die Gleich-
stellung der Geschlechter (Art. 4), die Integration von Menschen mit Behinderungen (Art. 5) sowie 
von Ausländer*innen (Art. 6). Auch Artikel 11 GO zur sozialen Sicherheit trägt zum Diskriminie-
rungsschutz und zur Inklusion bei. Der diskriminierungsfreie Umgang mit der Diversität der städti-
schen Mitarbeitenden ist im Personalreglement und der Personalverordnung geregelt. Im Bereich 
Alter sind die Ziele im Bereich Alterspolitik im Reglement über die Aufgaben der Stadt im Bereich 
Alter (Altersreglement; AR; SSSB 863.1) rechtlich verankert. Das Diskriminierungsverbot ist fester 
Bestandteil bei Leistungsübertragungen (vgl. Art. 7 und 14 Anhang 1 der Verordnung vom 7. Mai 
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2003 über die Übertragung öffentlicher Aufgaben auf Dritte und den Abschluss von Leistungsver-
trägen [Übertragungsverordnung; UeV; SSSB 152.031]). Ausdifferenziert sind Diskriminierungs-
schutz und Verbesserung der Teilhabe in strategischen Instrumenten des Gemeinderats. In den 
Legislaturrichtlinien 2025-2028 verpflichtet er sich, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu för-
dern und den chancengerechten Zugang zu Bildung, öffentlicher Infrastruktur und gesellschaftli-
cher Teilhabe zu verbessern. Daneben existieren der Aktionsplan für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern und von LGBTIQ-Menschen, die Altersstrategie 2030, der Schwerpunkteplan Migrati-
on und Rassismus sowie das Gleichstellungsportfolio Menschen mit Behinderungen. Diese Instru-
mente beinhalten auch intersektionale Aspekte, gleichzeitig tragen sie den unterschiedlichen Her-
ausforderungen, denen die Zielgruppen im Alltag ausgesetzt sind, Rechnung. 

Diversität und Inklusion erachtet der Gemeinderat als Querschnitthemen, die in allen Politikberei-
chen mitberücksichtigt werden müssen. Dies ist auch in den erwähnten strategischen Instrumenten 
so angelegt. Vier Gleichstellungs- und Diversitätsfachstellen, deren Aufgaben in der Organisations-
verordnung verankert sind, koordinieren die Massnahmen zum Diskriminierungsschutz und beraten 
die Verwaltung bei deren Umsetzung: Die Fachstelle für Gleichstellung in Geschlechterfragen in 
der Präsidialdirektion (PRD) sowie die Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen, die Fachstelle für Migrations- und Rassismusfragen und Alter Stadt Bern in der Direktion für 
Bildung, Soziales und Sport (BSS). Die Fachstellen bilden gemeinsam mit einer Vertretung des 
städtischen Personalamts die Fachkonferenz Diversität, die Synergien zwischen den Fachstellen 
thematisiert, intersektionale Ansätze schärft und gemeinsame Projekte entwickelt. Sie pflegt einen 
regelmässigen Austausch mit der Fachperson digitale Inklusion und führt in Zusammenarbeit mit 
der Personal- und Organisationsentwicklung Weiterbildungen für neue Führungskräfte, Lernende 
und weitere städtische Mitarbeitende durch. Mit dem Rat für Seniorinnen und Senioren, der Fach-
kommission für Migrations- und Rassismusfragen, des Kinder- sowie des Jugendparlaments beste-
hen bereits vier Gefässe, welche die vielfältigen Perspektiven unterschiedlicher Bevölkerungsgrup-
pen einbringen, den Gemeinderat in fachlichen Fragen beraten oder konkrete Forderungen in das 
politische System einspeisen. Zudem wird derzeit im Rahmen der Erarbeitung des Begründungs-
berichts zur überwiesenen Interfraktionellen Richtlinienmotion GB/JA!, GLP/JGLP/EVP (Sarah 
Rubin/ Ursina Anderegg, GB/Anna Jegher, JA!/Bettina Jans-Troxler, EVP)/Sofia Fisch (JUSO): 
Expertise von Menschen mit Behinderungen abholen (2024.SR.0121) die Schaffung einer gemein-
derätlichen Kommission für das Thema Behinderungen geprüft. Der Gemeinderat sieht keine Not-
wendigkeit, eine weitere übergeordnete Fachstelle oder Kommission einzusetzen. 

Der Gemeinderat ist bereit, zu prüfen, ob bezüglich Diskriminierungsschutz und Förderung der 
Teilhabe in der Stadt Bern Anpassungsbedarf auf instrumenteller und organisatorischer Ebene 
besteht. Er ist allerdings der Ansicht, dass dafür nicht zwingend ein neuer Artikel in der Gemeinde-
ordnung und ein separates Reglement nötig sind. Möglicherweise sind Ergänzungen in städtischen 
Reglementen und Verordnungen und die Stärkung bestehender Strukturen zielführender, um das 
Ziel eines umfassenden Diskriminierungsschutzes zu erreichen. Das von den Motionär*innen vor-
geschlagene Vorgehen birgt zudem das Risiko von Redundanzen und Widersprüchen mit überge-
ordnetem Recht. Im Sinne einer einheitlichen Rechtsanwendung scheint es dem Gemeinderat 
zielführender, Definitionen aus dem übergeordneten Recht zu übernehmen, als auf kommunaler 
Ebene abweichende Begrifflichkeiten einzuführen.

Der Gemeinderat lehnt deshalb den Vorstoss als Motion ab, da deren Formulierung die Lösungs-
findung auf zwei Instrumente (GO-Artikel und neues Reglement) einschränkt. Er ist jedoch bereit 
den Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen, um ergebnisoffen den Anpassungsbedarf im städti-
schen Engagement gegen Diskriminierungen zu identifizieren, ohne Redundanzen und Widersprü-
che mit übergeordnetem Recht zu schaffen.
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Folgen für das Personal und die Finanzen
Ein verstärktes städtisches Engagement im Bereich Diskriminierungsschutz bedingt unabhängig 
von der konkreten Umsetzung zusätzliche Mittel. Falls die Stadt die im Beispielreglement vorge-
schlagenen Massnahmen ergreifen müsste, würde dies zu Mehrkosten von mehreren hunderttau-
send Franken führen, zum Beispiel für den Betrieb einer zusätzlichen Fachstelle inkl. Koordination 
und Administration einer zusätzlichen Kommission. 

Klimaverträglichkeitsbeurteilung
Das vorliegende Geschäft hat keinen nennenswerten Einfluss auf das Klima und ist insofern mit 
den Zielen des Klimareglements vereinbar.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat, die Motion abzulehnen. Er ist jedoch bereit, den Vorsto-
ss als Postulat entgegenzunehmen.

Bern, 4. März 2026

Der Gemeinderat


